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Redaktionelle Leitsätze:

Hinsichtlich der Beförderung eines Beamten folgt aus Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 GG die
Verpflichtung des ernennenden Dienstherrn, vor Aushändigung der Urkunde einen ausreichenden Zeitraum
abzuwarten, um Mitbewerbern die Möglichkeit einzuräumen, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen. Eine
Frist von zwei Tagen ist insoweit jedenfalls nicht ausreichend. 

Der Dienstherr kann die Gründe für seine Auswahlentscheidung nicht erst im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren
darlegen, weil dadurch der gerichtliche Rechtsschutz von Mitbewerbern unzumutbar erschwert wird. Vielmehr trifft den
Dienstherrn die Verpflichtung, die wesentlichen Auswahlerwägungen schriftlich niederzulegen. 

Dem Beschwerdeführer einer Verfassungsbeschwerde wegen Versagung einstweiligen Rechtsschutzes in einem
beamtenrechtlichen Konkurrentenverfahren fehlt nicht deshalb das Rechtsschutzinteresse, weil zwischenzeitlich die
Übergabe der Ernennungsurkunde an den Mitbewerber erfolgt ist. 

Fundstelle(n):

Bundesverfassungsgericht, Urteil im Volltext
Wolters Kluwer Online, Aufbereitung inkl. redaktioneller LS (siehe oben)
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https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2007/07/rk20070709_2bvr020607.html
https://research.wolterskluwer-online.de/document/3c32a5cb-00fd-41d5-a799-268496eafaae
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